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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Dem Beamten kommt kein Recht auf gesonderte Feststellung der Verp=ichtung der Dienstbehörde zur Erteilung einer

Weisung bestimmten Inhaltes, insbesondere auf Aufhebung oder auf Abänderung einer an ihn ergangenen Weisung,

zu (vgl. VwGH 3.10.2018, Ra 2017/12/0089; 18.12.2014, Ro 2014/12/0018), zumal dem Rechtsschutzinteresse mit der

Feststellung der "schlichten" Rechtswidrigkeit der Weisung ohnedies Rechnung getragen ist.
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